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Bereits im Jahre 2002 wurde das im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelte materielle Stiftungsrecht mit dem Ziel geändert, die rechtlichen Anforderungen für das Entstehen einer Stiftung einfacher und transparenter zu gestalten. Die Voraussetzungen für die Entstehung einer selbständigen rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts sind nunmehr abschließend und bundeseinheitlich in den §§ 80 ff BGB geregelt. Gleichzeitig wurde gesetzlich verankert, dass unter diesen Voraussetzungen ein Rechtsanspruch auf Anerkennung der Rechtsfähigkeit einer Stiftung besteht. Ferner wurde gesetzlich klargestellt, dass Stiftungen des bürgerlichen Rechts für jeden gemeinwohlkonformen, d. h. das Gemeinwohl nicht gefährdenden Zweck errichtet werden können.

Aufgrund der bundesrechtlichen Änderungen des Stiftungsrechts ist nunmehr zum 26.02.2005 die Novellierung des Landesstiftungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten.

Durch die Streichung landesrechtlicher Regelungen, die nach den bisherigen langjährigen Erfahrungen verzichtbar erscheinen, im Besonderen durch die Reduzierung der bisher stiftungsaufsichtlichen Genehmigungs- und Zustimmungsvorbehalte bei der Verwaltung der Stiftung und der Ausgestaltung der Satzungen, sollen die Rahmenbedingungen für ein bürgerschaftliches Engagement gerade im Stiftungsbereich weiter verbessert werden. 

Durch die Novellierung des nordrhein-westfälischen Stiftungsgesetzes reduziert sich die Anzahl der Paragrafen deutlich (17 Paragrafen zu bisher 37 Paragrafen).

 Änderungen des Stiftungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (StiftG NRW):

· Der Regelungsbereich des Gesetzes wird auf selbständige, rechtsfähige Stiftungen des privaten (bürgerlichen Rechts) beschränkt (§ 1 StiftG NRW). Die bisherigen Regelungen für unselbständige Stiftungen haben sich als entbehrlich erwiesen. Ebenfalls erscheinen stiftungsrechtliche Sonderregelungen für die örtlichen, d. h. durch Kommunen verwalteten Stiftungen obsolet. 

· Für ausschließlich oder überwiegend privatnützige (nicht gemeinnützige) Stiftungen, in der Regel „Familienstiftungen“ oder unternehmensverbundene Stiftungen, sieht die Novellierung nur noch eine sehr beschränkte Stiftungsaufsicht vor. Diese Stiftungen unterliegen nur insoweit der Stiftungsaufsicht, als sicherzustellen ist, dass ihre Betätigung nicht gesetzlich geschützten öffentlichen Interessen zuwiderläuft (§ 6 Abs. 3 StiftG NRW). In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die bisherige Vorschrift des § 4 Abs. 2 b) Stiftungsgesetz NRW, die regelte, dass die Genehmigung versagt werden kann, wenn der Hauptzweck der Stiftung in dem Betrieb oder der Verwaltung eines erwerbswirtschaftlichen Unternehmens besteht, das ausschließlich oder überwiegend eigennützigen Interessen des Stifters oder seiner Erben dient, vollständig entfallen ist.

· Für die Stiftungen der Kirchen und öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften sind aus verfassungsrechtlichen Gründen weiterhin Sonderregelungen erforderlich (§§ 13 ff  StiftG NRW).

· Die Bestimmungen über die Anerkennungsvoraussetzungen entfallen, da der Bund mit der Novellierung des Stiftungszivilrechts insoweit eine abschließende Regelung getroffen hat (§ 2 StiftG NRW). Gemäß § 81 BGB bedarf das Stiftungsgeschäft unter Lebenden der Schriftform. Es muss die verbindliche Erklärung des Stifters enthalten, ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgegebenen Zweckes zu widmen. Durch das Stiftungsgeschäft muss die Stiftung eine Satzung erhalten mit Regelungen über den Namen der Stiftung, den Sitz der Stiftung, den Zweck der Stiftung, das Vermögen der Stiftung und die Bildung des Vorstands der Stiftung.

· Änderungen der Stiftungssatzung können die zuständigen Stiftungsorgane selbstständig beschließen; die Stiftungsaufsicht ist hierüber nur zu unterrichten (§ 5 Abs. 1 StiftG NRW). Lediglich Beschlüsse über wesentliche Änderungen des Stiftungszwecks, den Zusammenschluss der Stiftung mit einer anderen Stiftung oder die Auflösung der Stiftung unterliegen noch meiner Genehmigung (§ 5 Abs. 2, S. 1 StiftG NRW). Bei diesen Beschlüssen sind hierzu auch die Stifterinnen oder Stifter nach Möglichkeit von Ihnen anzuhören (§ 5 Abs. 2, S. 2 StiftG NRW).

· Die Verwaltung des Stiftungsvermögens, der Vermögenserträge und der Zuwendungen Dritter wird von den bisherigen stiftungsaufsichtlichen Zustimmungsvorbehalten befreit und 

· der Stiftungsvorstand ist künftig lediglich verpflichtet, mir innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres zur Wahrung der Rechtsaufsicht eine Jahresabrechnung mit einer Vermögensübersicht und einen Bericht über die Erfüllung der Stiftungszwecke vorzulegen (§ 7 Abs. 1 StiftG NRW).  Die stiftungsaufsichtlichen Genehmigungsvorbehalte bei vorgesehenen Vermögensumschichtungen, Grundstücksveräußerungen, Grundstücksbelastungen und anderen Rechtsgeschäften werden erheblich reduziert. Die beabsichtigte Veräußerung oder Belastung von Grundstücken oder sonstigen Vermögenswerten ist der Stiftungsaufsicht nur anzuzeigen, wenn der Geschäftswert der beabsichtigten Maßnahme ein Fünftel des vorhandenen Stiftungskapitals, mindestens aber 100.000 Euro beträgt (§ 7 Abs. 2 StiftG NRW). Die Vorlage einer Jahresrechnung mit Vermögensübersicht und die genannten Genehmigungsvorbehalte in § 7 Abs. 2 StiftG NRW gelten nicht für Stiftungen, die ausschließlich oder überwiegend privaten Zwecken dienen.

· An die Stelle des bislang nur begrenzt öffentlichen Stiftungsverzeichnisse tritt ein allgemein zugängliches Verzeichnis der gemeinnützigen Stiftungen (§ 12 StiftG Abs. 4 NRW). Das Stiftungsverzeichnis ist in das Internetangebot des Innenministeriums aufgenommen. 
· Auch für die Ausstellung von Vertretungsbescheinigungen ist die Stiftungsaufsicht weiterhin zuständig (§ 15 Abs. 2 StiftG NRW).                                    
Die Änderungen des Stiftungsrechts zielen im Kern auf eine deutliche Reduzierung staatlicher Stiftungsaufsicht bei weitgehendem Verzicht auf die bisherigen Mitwirkungspflichten der Stiftungen. Dies ist Ausdruck des Vertrauens in den verantwortlichen Umgang der Stiftungsorgane mit dem ihnen von den Stifterinnen und Stiftern anvertrauten Stiftungsvermögen und sonstigen Zuwendungen. 

